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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1999

Norm

ABGB §364c B3

ABGB §364c D3

WWFSG §6 Abs6

Rechtssatz

Die Weigerung des verbotsberechtigten fördernden Landes, der Übertragung des Eigentums am geförderten Objekt

auf die Kinder des Darlehensnehmers zuzustimmen, ist nicht rechtsmißbräuchlich, wenn letzterer nicht beweisen

kann, daß seine Kinder die Förderungsrichtlinien erfüllen.
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